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1 Vorbemerkung 

 
In seiner öffentlichen Sitzung am 18.09.2024 hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, den 

Bebauungsplanentwurf „Solarpark Erlin“ aufzustellen und die frühzeitige Beteiligung durchzu-

führen. Die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 21.10.2024 

bis 22.11.2024, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 

1 BauGB von der frühzeitigen Beteiligung informiert und ebenfalls um Stellungnahme gebe-

ten. 

 

Grundlage war der Bebauungsplanentwurf in Plan und Text, die Begründung, jeweils vom 

18.09.2024 sowie der artenschutzrechtliche Bericht vom 07.10.2024 und der Entwurf des Vor-

haben- und Erschließungsplans vom 23.07.2024. Über die Anregungen ist in öffentlicher Sit-

zung zu beraten und in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind die entsprechenden Be-

schlüsse zu fassen. 

 

Es folgt eine Übersicht über die eingegangenen Anregungen, die Anregungen im Original und 

die Beschlussvorschläge der Verwaltung und des Planers. 
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2 Beteiligte im Bebauungsplanverfahren „Solarpark Erlin“  

 

Folgende Behörden wurden in der Zeit vom 21.10.2024 bis 22.11.2024 um Stellungnahme ge-

beten. Eingegangene Anregungen sind hervorgehoben.  

 

 

Nr. 1 Finanzamt Schwäbisch Hall 

Nr. 2 Landratsamt Schwäbisch Hall 

Nr. 3 Polizeipräsidium Aalen 

Nr. 4 Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau  

Nr. 5 Regierungspräsidium Stuttgart  

Nr. 6 Regionalverband Heilbronn-Franken  

Nr. 7 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr  

Nr. 8 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  

Nr. 9 Vermögen und Bau Baden-Württemberg – Amt Heilbronn  

Nr. 10 Gemeinde Mainhardt  

Nr. 11 Gemeinde Michelbach/Bilz  

Nr. 12 Gemeinde Pfedelbach  

Nr. 13 Gemeinde Rosengarten  

Nr. 14 Stadt Schwäbisch Hall  

Nr. 15 Stadt Waldenburg  

Nr. 16 Handwerkskammer Heilbronn-Franken  

Nr. 17 Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken  

Nr. 18 Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald e. V. 

Nr. 19 Umweltzentrum Kreis Schwäbisch Hall e. V.  

Nr. 20 Deutsche Telekom Technik GmbH  

Nr. 21 Energieversorgung Michelfeld GmbH  
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Nr. 22 Stadtwerke Schwäbisch Hall  

Nr. 23 Vodafone West GmbH (ehemals Unitymedia BW GmbH)  

Nr. 24 Wasserversorgung Neunhausen Witzmannsweiler  

Nr. 25 Zweckverband Biberwasserversorgungsgruppe  

Nr. 26 BIL-Abfrage mit Liste nicht betroffener Leitungsträger 

  

  

  

  

  

  

 

Es gingen keine privaten Stellungnahmen ein 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untere Naturschutzbehörde: 

Um die Fläche zwischen dem Geltungsbereich des Solarparks und dem Ge-

wässer aufzuwerten, wurde ein Pflanzplan mit entsprechenden Strauch-

pflanzungen und Ansaaten ausgearbeitet. Dieser Pflanzplan liegt ebenfalls 

den Bebauungsplanunterlagen bei. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Die Empfehlung, den Abstand des Solarparks zum Gewässer weiter zu erhö-

hen, kann nachvollzogen werden. Jedoch betrifft der Mindestabstand von 10 

m zum Bach lediglich einen kleinen Teil im Nordosten des Plangebiets. Der 

überwiegende Teil befindet sich bereits in ca. 30 m Entfernung zum Bach und 

somit auch zu den bestehenden Gehölzen. Sollten durch Überschwemmung 

oder Waldbruch Schäden an der Anlage erfolgen, muss dies auf der privat-

rechtlichen Ebene behandelt werden. Der Bebauungsplan dient hier nicht als 

Rechtsgrundlage. Der Bebauungsplan regelt die rein städtebauliche und bau-

rechtliche Machbarkeit eines Vorhabens.  

 

 

Untere Baurechtsbehörde: 

Die Maßnahmen zur Eingrünung liegen dem Bebauungsplan in Form eines 

Pflanzplans für die Fläche zwischen Plangebiet und Bach vor. Hier ist die Auf-

wertung der „Restfläche“ durch Strauchpflanzungen und weiteren Gehölzen 
geplant. Aufgrund der Wirtschaftlichkeit der Anlage auf der relativ kleinen 

Fläche wird auf die Eingrünung durch eine Hecke verzichtet.  

 

 

Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde:  

Der Hinweis auf die Erstellung eines kommunalen Starkregenmanagements 

und die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte wird zur Kenntnis genom-

men. Die Gemeinde arbeitet bereits an einer Starkregengefahrenkarte, wann 

jedoch mit einer ausgefertigten Fassung zu rechnen ist, ist bis jetzt nicht be-

kannt. 

 

1. 

Die Lage des Plangebiets in einem Bereich, der teilweise vom HQ-Extrem 

überschwemmt werden kann, ist bereits bekannt. Der Hinweis wird in den 

Textteil zum Bebauungsplan unter „III nachrichtlich übernommen Festset-
zungen und Hinweise“ aufgenommen. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. 

Der Hinweis auf eine angepasste Bauweise wird in den Textteil unter „III 
nachrichtlich übernommen Festsetzungen und Hinweise“ übernommen.  
 

3. 

Der Hinweis auf den Gewässerrandstreifen im Außenbereich wird in den 

Textteil unter „III nachrichtlich übernommen Festsetzungen und Hinweise“ 
aufgenommen. 

 

4.  

Ein Eingriff in das festgesetzte Überschwemmungsgebiet mit dem Solarpark 

ist nicht vorgesehen. 

 

Bodenschutz:  

Der Punkt II. 5 Bodenschutz (im vorliegenden Entwurf des Textteils III. 7 Bo-

denschutz) wurde angepasst. Der Absatz zum Merkblatt wurde entfernt und 

der Punkt entsprechend der Stellungnahme angepasst. Jedoch ist nicht von 

einem Eingriff von mehr als 5.000 m in den Boden auszugehen. Bei einer Flä-

che von ca. 18.127 m², die überbaut werden kann und mit einer voraussicht-

lichen Versiegelung von ca. 2 %, wird dieses Maß nicht überschritten. 

 

Der Punkt III.6 Erdmassenausgleich des Textteils zum Vorentwurf wurde ent-

fernt. 

 

Untere Landwirtschaftsbehörde:  

Die Bedenken des Landwirtschaftsamts können nachvollzogen werden. Die 

Belange der Landwirtschaft sind gegenüber den Belangen der Stromgewin-

nung durch erneuerbare Energien abzuwägen. Der Gemeinderat der Ge-

meinde Michelfeld hat dies auf Grundlage des § 1 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 1a 



 

8 
 

Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abs. 5 BauGB (Bauleitpläne sollen insbesondere dazu beitragen, den Klima-

schutz und die Klimaanpassung zu fördern …) sowie dem in § 2 EEG und § 22 
Nr. 2 KlimaG BW (die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung 

von Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien und der dazugehörigen 

Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen 

der öffentlichen Sicherheit …) durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurden 
die Belange der Energiegewinnung höher gewichtet als die Belange der Land-

wirtschaft.  

 

Die Hinweise zur Flurbilanz werden in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Ebenfalls befinden sich diese im ausgearbeiteten Umweltbericht und liegen 

somit zur Abwägung vor. 

 

Weitere landwirtschaftlich nutzbare Flächen werden durch den Bebauungs-

plan nicht beansprucht. Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets 

zur Kompensation werden nicht erforderlich. Die Restfläche des Flurstücks 

zwischen Geltungsbereich und Bach wird ökologisch aufgewertet. Diese wird 

nach dem Bau des Solarparks aufgrund ihres Zuschnitts und der verhältnis-

mäßig kleinen Fläche nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. 

 

Untere Forstbehörde:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Amt für Flurneuordnungs- und Vermessung:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Straßenbauamt:  

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden in oben dargelegter Form zur 

Kenntnis genommen bzw. in die Unterlagen zum Bebauungsplan aufgenom-

men.  
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologische und Bodenkundliche Grundlagen 

Die Hinweise zu den verschiedenen Karten der geologischen Verhältnisse 

und der geogenen Grundgehalte werden zur Kenntnis genommen. Im Um-

weltbericht zum Bebauungsplan erfolgt die Auswertung des Bodens anhand 

der vorliegenden Daten des LGRB. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.3  

Im vorliegenden Umweltbericht zum Bebauungsplan wird die Bodenkundli-

che Karte des LGRB herangezogen. Die Bodenschätzungsdaten auf ALK und 

ALB Basis wurden nicht herangezogen. 

 

Der Hinweis zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 

wird zur Kenntnis genommen. Dieser wird auch über § 1a Abs. 2 BauGB vo-

rausgesetzt.  

 

Der Hinweis auf § 2 Abs. 3 Landes Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBod-

SchAG) ist unter III. 7 im Textteil zum Bebauungsplan enthalten. Voraussicht-

lich ist ein Eingriff in den Boden von mehr als 0,5 ha nicht zu erwarten. Daher 

ist die Erstellung eines Bodenschutzkonzepts nicht erforderlich. 

 

 

Ein Aushub von mehr als 500 m³ ist auf der Fläche nicht zu erwarten. Somit 

kommt § 3 Abs. 4 Landes Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) nicht zur An-

wendung. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. Angewandte Geologie 

 

 

 

 

Ingenieurgeologie: 

Die Hinweise zur Ingenieurgeologie sind im Textteil unter III. 9 Geotechnik 

übernommen. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrogeologie:  

Die Hinweise zur Hydrologie sind im Textteil unter III. 10 Hydrologie über-

nommen. 

 

 

 

Geothermie: 

Der Hinweis zu den oberflächennahen geothermischen Untergrundverhält-

nissen wird zur Kenntnis genommen. Es ist jedoch keine geothermische Nut-

zung auf dem Gelände vorgesehen. 

 

Rohstoffgeologie:  

Kenntnisnahme 

 

3. Landesbergdirektion 

 

Bergbau: 

Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden in oben dargelegter Form zur 

Kenntnis genommen und teilweise in die Bebauungsplanunterlagen über-

nommen. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

4. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Das Merkblatt des LGRB wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz 

 

1. Die Auffassung der Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klima-

schutz wird geteilt. 

 

 

 

2. Der Bebauungsplan fügt sich durch die Art der Bebauung entsprechend in 

die Vorgaben, die nach § 1a Abs. 5 BauGB getroffen werden, ein und folgt 

diesen. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Der Ansatz der Landesregierung wird mit der Aufstellung des Bebauungs-

plans und der Entwicklung eines Solarparks an dieser Stelle weiterverfolgt 

und konkretisiert. 

 

4. Im Bebauungsplanverfahren erfolgt entsprechend dem § 2 EEG und § 22 

Nummer 2 KlimaG BW die entsprechende Abwägung zwischen den einzelnen 

Belangen wie beispielsweise der Landwirtschaft. Ebenfalls wird der Gesetz-

gebung in § 3 Abs. 1 Satz 4 mit der Aufstellung des Bebauungsplans gefolgt 

und ein Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase beigetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Der Bebauungsplan trägt dazu bei, die „Sektorziele 2030 und klimaneutra-
les Baden-Württemberg 2040“ zu erreichen. Die Angaben zum Ausbaubedarf 
werden geteilt, auch hier trägt der Bebauungsplan zum Erreichen der Ziele 

bei. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

5. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

6. Die Auffassung der Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klima-

schutz wird geteilt. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Abteilung 2 Wirtschaft und Infrasturktur 

 

Im Vorfeld der Aufstellung des Bebauungsplans wurde bereits mit der unte-

ren Wasserschutzbehörde das Thema Hochwasser besprochen. So wurde 

festgehalten, dass keine Flächen, die sich im HQ100 befinden, Einzug in die 

Planung erhalten. Ebenfalls wird im Bebauungsplan auf die Lage in einem „Ri-
sikobereich“ sowie in einem Bereich, der nach HQ-Extrem überflutet wird, 

hingewiesen. Zudem liegen den Unterlagen ebenfalls die Überflutungstiefen 

vor. Im Bebauungsplan wird auf eine Hochwasser angepasste Bauweise hin-

gewiesen. Aus Sicht und auf Ebene des Planungsrechts sind somit ausrei-

chend Hinweise und Maßnahmen in Bezug auf Hochwasser getroffen. 

 

Da noch keine Starkregengefahrenkarte vorliegt, kann hier keine abschlie-

ßende Einschätzung in Zuge des Bebauungsplans erfolgen. Jedoch kann auf-

grund der Tatsache, dass die vorhandenen Drainagen erhalten werden und 

lediglich ein Trafogebäude sowie die Stützfüße der Modultische ohne Funda-

mentierung auf der Fläche stehen, wird von keiner negativen Auswirkung auf 

den Wasserabfluss bei Starkregen ausgegangen. 

 

 

 

Die Planung hat sich bereits vor der Aufstellung des Bebauungsplans mit dem 

Thema Hochwasser beschäftigt und dies entsprechend berücksichtigt. Eben-

falls erfolgte die Beteiligung der unteren Wasserschutzbehörde des Landrat-

samts im Zuge der Auslegung. Dies wird auch weiterhin erfolgen. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Die Lage des Plangebiets in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung gemäß 

Plansatz 3.2.6.1 Abs. 4 (G) des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 wurde 

in der Begründung zum Bebauungsplan ergänzt. Ebenfalls wurde das Schutz-

gut Erholung im erstellten Umweltbericht behandelt. 

 

Der Hinweis auf die Genehmigungspflicht des Bebauungsplans, sollte der Flä-

chennutzungsplan vor dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans noch 

nicht geändert sein, wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Abteilung 4 Mobilität, verkehr, Straßen 

 

Straßenrechtlich 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Inanspruchnahme von 

Flächen des Landesstraßengrundstücks ist voraussichtlich nicht notwendig. 

 

 

 

 

Luftrechtlich 

Kenntnisnahme. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 

Lage des Plangebiets in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung wird in die Be-

gründung übernommen. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der 

Regionalverband Heilbronn-Franken wird weiter am Verfahren beteiligt. 

Nach erfolgter Rechtskraft wird dem Regionalverband entsprechend die Un-

terlagen in digitaler Form zur Verfügung gestellt. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Stellungnahmen Beantwortung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Feldweg befindet sich auf besagten Flst.-Nr. 2105/1 welches eine Breite 

von ca. 4,5 m aufweist. Der Zaun, der die Anlage umgrenzt, verläuft entlang 

der Baugrenze im Bebauungsplan, einen Meter von der Grundstücksgrenze 

des Flst.-Nr. 2105/1 entfernt. Somit liegt eine Breite von 5,5 m vor, die zur 

Pflege des Gehölzes entlang des „Erliner Bächles“ vor. Ebenfalls ist die wei-
tere Minimierung der Fläche für die Solarmodule aus energiewirtschaftlicher 

Sicht nicht zielführend. Sollte die Fläche zu klein werden, ist ein wirtschaftli-

cher Betrieb der Anlage nicht mehr möglich  

 

Der Hinweis auf die Lage in der Aue und den damit verbundenen feuchten 

Boden wird zur Kenntnis genommen. Dieser Hinweis wird an den Vorhaben-

träger weitergeleitet.  

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der An-

regung weitere 3-4 m Abstand zum Flst-Nr.2105/1 einzuhalten, wird nicht 

zugestimmt.  
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Zum Bebauungsplanentwurf: 

Die Lage der Leitung der Telekom wird in den Lageplan des Bebauungsplans 

nachrichtlich übernommen. Dem Vorhabenträger liegt ebenfalls die Stellung-

nahme und der Verlauf der Trasse vor. Diese wird im weiteren Verlauf der 

Planung entsprechend berücksichtigt. 

 

 

Zur Umsetzung des Bebauungsplans: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Voraussichtlich ist ein An-

schluss des Solarparks an ein Telekommunikationsnetz nicht erforderlich. Die 

im Plangebiet verlaufenden Leitungen werden weiterhin gesichert. 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der An-

regung, die Lage der bestehenden Telekommunikationsleitung in den Lage-

plan zum Bebauungsplan aufzunehmen, wird zugestimmt. 
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Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme.  
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